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Vorwort

Die vorliegende Arbeit wurde im Sommersemester 2023 durch den Fachbereich 
Rechtswissenschaften der Philipps-Universität Marburg als Dissertation ange-
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lungsdiensterichtlinie (COM[2023] 366 final vom 28.06.2023) und eine Zah-
lungsdienste-Verordnung (COM[2023] 367 final vom 28.06.2023) wird an ent-
scheidenden Stellen in den Fußnoten hingewiesen.

Für die Betreuung dieser Arbeit gilt mein besonderer Dank meinem Doktor-
vater Herrn Prof. Dr. Sebastian Omlor, LL.M. Sein überdurchschnittliches 
Engage ment und das außerordentliche Maß an fachlicher wie persönlicher För-
derung und wissenschaftlicher Freiheit hat die Zeit an seinem Lehrstuhl als wis-
senschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin zu einer bereichernden und unver-
gesslichen gemacht. Keineswegs selbstverständlich waren auch die zahlreichen 
Tagungen und Forschungsreisen im Rahmen des Instituts für das Recht der Digi-
talisierung. Meinem Zweitgutachter, Herrn Prof. Dr. Michael Kling, möchte ich 
herzlich für seine wertvollen Anregungen und die äußerst rasche Erstellung des 
Zweitgutachtens danken. Frau Prof. Dr. Monika Böhm danke ich für die Über-
nahme des Vorsitzes der Prüfungskommission.

Zu großem Dank bin ich zudem auch der Johanna und Fritz Buch Gedächt-
nis-Stiftung verpflichtet, deren großzügiger Druckkostenzuschuss die Veröffent-
lichung dieser Arbeit gefördert hat.

Weiter danke ich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Lehrstuhls und 
Frau Happel-Schäfer für den freundschaftlichen und kollegialen Zusammenhalt 
am Lehrstuhl, die ein unbeschwertes Forschen ermöglicht haben.

Meiner Familie schließlich danke ich von Herzen für ihren stets bedingungs-
losen Rückhalt. Gleichermaßen danke ich meinen Freundinnen und Freunden, 
sowie allen anderen langjährigen Wegbegleitern, für ihre Unterstützung, ihre Be-
stärkungen und ihr Verständnis – sie alle haben auf ihre Weise zum Gelingen 
dieser Arbeit beitragen.

Frankfurt am Main, im März 2024 Elisabeth Meister
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Einleitung

Die in allen Lebensbereichen Raum greifende Digitalisierung1 hat längst auch 
den Bereich des Zahlungsverkehrs erfasst. Mit der rasanten Zunahme der Nut-
zung des Internets, dem boomenden Online-Handel und der enormen Verbrei-
tung der aus dem Alltag der meisten Menschen nicht mehr wegzudenkenden 
Smartphones haben sich in Anpassung an diesen Fortschritt auch im Finanz-
bereich zahlreiche technische Innovationen entwickelt, die den klassischen Ban-
kenmarkt aufmischen.2 Ob Amazon Pay, Google Pay, Apple Pay, PayPal, Sofort
überweisung, klarna, paydirekt, iDeal, N26 – die Liste könnte unendlich fortge-
führt werden. Viele dieser Unternehmen erobern bei zunehmender Bekanntheit 
Marktanteile. Einige der von jungen Finanztechnologieunternehmen (FinTechs3), 
zum Teil aber auch von bereits fest am Markt etablierten Großunternehmen (etwa 
Banken oder Technologiekonzernen, neuerdings auch als BigTechs4 bezeichnet) 
entwickelten und angebotenen Dienste bieten im Bereich des Zahlungsverkehrs 
eine ernstzunehmende Alternative zu klassischen bargeldlosen Zahlungsmetho-

1  Zu einem Gesamtüberblick über die Digitalisierung als „Megatrend des 21.  Jahrhunderts“, 
siehe Klebeck/Dobrauz, in: dies., Rechtshandbuch Digitale Finanzdienstleistungen (2018), 
Ein leitung Rn.  2 ff.

2  Noch im Jahr 2000 machte der Onlinehandel in Deutschland 0,3  % des Umsatzvolumens 
des gesamtdeutschen Einzelhandels aus, im Jahr 2019 bereits 10,8  %, siehe Handelsverband 
Deutschland e.V. (HDE), Online Monitor 2019, S.  8, abgerufen am 29.02.2024 unter: https://
einzelhandel.de/images/publikationen/Online_Monitor_2019_HDE.pdf. Des Weiteren haben 
90  % der Privathaushalte in Deutschland Zugang zum Internet und 87  % der Internetnutzer ab 
10 Jahren verwenden zur Internetnutzung ein Smartphone: Statistisches Bundesamt, Fachserie 
14 Reihe 4, IKT 2018, S.  10 ff., abgerufen am 29.02.2024 unter: https://www.statistischebiblio 
thek.de/mir/servlets/MCRFileNodeServlet/DEHeft_derivate_00048670/2150400187004_
Korr04072019.pdf.

3 Zum Begriff FinTech: Omlor,  JuS 2019  (Sonderheft FinTech), 306; zur Marktrelevanz 
und mit Übersicht zur Systematisierung der FinTechs Dorfleitner/Hornuf, FinTech und Daten-
schutz (2019), Kap.  2; dies., in: Möslein/Omlor, FinTech-Handbuch (3.  Aufl. 2024), §  2 Rn.  3; 
Kilian, in: Möslein/Omlor, FinTech-Handbuch (3.  Aufl. 2024), §  22 Rn.  2; Aschenbeck/Drefke, 
in: Rechtshandbuch Digitale Finanzdienstleistungen  (2018), Kap.  5 Rn.  1 ff.; Söbbing, BKR 
2016, 360 (361).

4 Zu BigTechs: Meier/Kotovskaia, BKR 2021, 348 ff.

https://einzelhandel.de/images/publikationen/Online_Monitor_2019_HDE.pdf
https://einzelhandel.de/images/publikationen/Online_Monitor_2019_HDE.pdf
https://www.statistischebibliothek.de/mir/servlets/MCRFileNodeServlet/DEHeft_derivate_00048670/2150400187004_Korr04072019.pdf
https://www.statistischebibliothek.de/mir/servlets/MCRFileNodeServlet/DEHeft_derivate_00048670/2150400187004_Korr04072019.pdf
https://www.statistischebibliothek.de/mir/servlets/MCRFileNodeServlet/DEHeft_derivate_00048670/2150400187004_Korr04072019.pdf
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den wie Lastschrift, Überweisung oder Kartenzahlung.5 Maßgeblich zu dieser 
Entwicklung beigetragen hat das Bedürfnis von Kunden und Händlern im eCom-
merce6 nach schnellen, sicheren und kostengünstigen Zahlungsmethoden.

In diesem Geschäftsumfeld werden die sogenannten Zahlungsauslösedienste 
eingesetzt, die der Vereinfachung von Online-Zahlungen dienen. Daneben ist 
auch das Online-Banking und die Nutzung von Finanz-Apps auf dem Smart-
phone weit verbreitet, wobei sogenannte Kontoinformationsdienste durch syste-
matische Zusammenführung sämtlicher Finanzdaten ihren Nutzern einen Über-
blick über ihre (gesamte) Finanzsituation verschaffen.

Lange Zeit waren Zahlungsauslösedienstleister und Kontoinformationsdienst-
leister, die zusammengefasst auch als dritte Zahlungsdienstleister bezeichnet 
werden, mit ihren innovativen Geschäftsmodellen in einem rechtlichen Grau-
bereich tätig.7

Die im Jahr 2007 auf europäischer Ebene geschaffene Erste Zahlungsdienste-
richtlinie8 (Payment Services Directive 1 – PSD1) war ein wichtiger Meilenstein 
für eine umfassende Regelung und europaweite Vereinheitlichung des Rechts 
des Zahlungsverkehrs in den Mitgliedstaaten, berücksichtigte die zu diesem 
Zeitpunkt größtenteils aber noch nicht existenten dritten Zahlungsdienstleister 
nicht.9 Dies lag auch daran, dass die dritten Zahlungsdienstleister keinen Zugriff 
auf die Gelder des Kunden hatten (und haben) und aus Sicht des Unionsgesetz-
gebers damit ein Regelungsanlass fehlte.10

Da die Drittdienstleister jedoch seither zunehmend an Bedeutung gewonnen 
hatten und zudem von der etablierten Bankenbranche durch gezielte Maßnahmen 
bekämpft worden waren,11 war eines der zentralen Ziele der mit Wirkung zum 
13.01.2018 in Deutschland umgesetzten Zweiten Zahlungsdiensterichtlinie12 
(Payment Services Directive 2 – PSD2), neben einer Verbesserung des Wettbe-

5 Strietzel/Steger/Bremen,  in:  Brühl/Dorschel,  Praxishandbuch  Digital  Banking  (2018), 
S.  13 (15).

6  eCommerce ist der „Online-Handel mit Waren und Dienstleistungen“, siehe Erwägungs-
grund (7) Verordnung (EU) 2020/2011 der Europäischen Zentralbank vom 01.12.2020, ABl. EU 
Nr. L 418 S.  1 vom 11.12.2020.

7  BT-Drucks. 18/11495, S.  79.
8  Richtlinie 2007/64/EG über Zahlungsdienste im Binnenmarkt vom 13.11.2007, ABl. EG 

Nr. L 319 S.  1 vom 05.12.2007.
9 Zahrte, in: Fandrich/Karper/Edelmann, MAH Bank- und Kapitalmarktrecht (3.  Aufl. 2024), 

§  5 Rn.  10.
10 Franck/Linardatos, in: Linardatos, Rechtshandbuch Robo Advice (2020), §  12 Rn.  22 ff.
11 Franck/Linardatos, in: Linardatos, Rechtshandbuch Robo Advice (2020), §  12 Rn.  42.
12  Richtlinie  (EU)  2015/2366  über  Zahlungsdienste  im  Binnenmarkt  vom  25.11.2018, 

ABl. EU Nr. L 337 S.  35 vom 23.12.2015.
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werbs, der Sicherheit, des Datenschutzes und des Verbraucherschutzes im Be-
reich des Zahlungsverkehrs, die Schaffung eines rechtlichen Rahmens für die 
sogenannten dritten Zahlungsdienstleister.13

Diese erstmalige gesetzliche Regelung der dritten Zahlungsdienstleister durch 
die Zweite Zahlungsdiensterichtlinie und ihre notwendige Umsetzung in deut-
sches Recht wirft zahlreiche Rechtsfragen auf. Vor allem im Hinblick auf die 
Auswirkungen  für  die  (Rechts-)Praxis  und  den  nun  tatsächlich  bestehenden 
rechtlichen Rahmen sind – nach wie vor – viele Fragen ungeklärt. Diese haben 
Anlass zu der vorliegenden Arbeit gegeben.

Zunächst gilt es, die Umsetzung der Zweiten Zahlungsdiensterichtlinie14 in 
deutsches Recht kritisch zu hinterfragen, etwa ob die mit der Richtlinie verfolg-
ten Ziele durch die (gewählte) Art der Umsetzung erreicht werden können. Hier-
bei sind zunächst die Schwierigkeiten, denen der nationale Gesetzgeber bei der 
Richtlinienumsetzung im Allgemeinen begegnet, zu beleuchten. Weiter sind so-
dann die neu getroffenen Regelungen dahingehend zu untersuchen, ob sie de lex 
lata einen hinreichenden Rahmen für die dritten Zahlungsdienstleister bieten. 
Dabei sind vor allem die Rechtsbeziehungen der Beteiligten bei Erbringung von 
Drittdiensten näher zu betrachten. Diese sind bisher weder im Schrifttum noch in 
der Rechtsprechung hinsichtlich vertraglicher Primär- und Sekundäransprüche 
abschließend geklärt.

Die vorliegende Untersuchung setzt dabei den Schwerpunkt auf drei Themen-
bereiche: erstens den europarechtlichen Hintergrund des Rechtsrahmens für 
Zahlungsauslösedienstleister, zweitens die trennscharfe Darstellung dessen, was 
unter einem Zahlungsauslösedienst bzw. -dienstleister zu verstehen ist (Tatbe-
stand der Legaldefinition) und drittens die Rechtsbeziehungen und Rechte und 
Pflichten  aller  von  der  Erbringung  eines  Zahlungsauslösedienstes  betroffenen 
Beteiligten.
§  1 dient dem allgemeinen Überblick. Zunächst erfolgt die für den Gang der 

Untersuchung notwendige Beschreibung des Begriffs der dritten Zahlungsdienst-
leister, sowie der von ihnen erbrachten Dienste, allerdings vorerst in überblicks-
artiger Weise, damit zunächst vorrangig die Unterschiede von Zahlungsauslöse-

13  Vgl. Erwägungsgrund (27)–(29) PSD2.
14  Gegenstand dieser Arbeit  ist die Zweite Zahlungsdiensterichtlinie (PSD2). Auf die am 

28.06.2023 veröffentlichten Entwürfe der Europäischen Kommission für eine Dritte Zahlungs-
diensterichtlinie, engl. Payment Services Directive 3, kurz: PSD3-E (COM[2023] 366 final) 
und  eine  Zahlungsdienste-Verordnung,  engl.  Payment  Services  Regulation  –  kurz:  PSR-E 
(COM[2023] 367 final) wird im Folgenden an entscheidenden Stellen in den Fußnoten hinge-
wiesen.
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diensten und Kontoinformationsdiensten15 herausgearbeitet werden können. So-
dann wird der Zahlungsauslösedienstleister als dritter Zahlungsdienstleister in 
das System des Zahlungsverkehrs eingeordnet. Hierzu wird kurz der Begriff des 
Zahlungsverkehrs umrissen und die statistische Einordnung des Zahlungsver-
kehrs im Allgemeinen, sowie der Zahlungsauslösedienstleister im Besonderen, 
vorgenommen. Schließlich werden die rechtlichen Rahmenbedingungen und die 
für den Gang der Untersuchung notwendigen Grundlagen des Zahlungsverkehrs 
erörtert.
In §  2 geht es sodann um die europarechtlichen Bezüge des Rechtsrahmens für 

dritte Zahlungsdienstleister. Hierbei wird vor dem Hintergrund der allgemein für 
nationale Gesetzgeber herausfordernden Einpassung von Richtlinienvorgaben in 
die mitgliedstaatlichen Rechtsordnungen vertieft auf die zweigeteilte Umsetzung 
der Zweiten Zahlungsdiensterichtlinie in Zivil- und Aufsichtsrecht durch den 
deutschen Umsetzungsgesetzgeber und sich daraus ergebende Spannungen ein-
gegangen.
§  3 und §  4 dienen der Konturierung dessen, was unter einem Zahlungsauslöse-

dienstleister zu verstehen ist: In §  3 erfolgt – im Vorgriff auf die eingehende Be-
fassung mit  der  Legaldefinition  –  eine Beschreibung  der  Funktionsweise  und 
technischen Grundlagen von Zahlungsauslösediensten und anderen Direktüber-
weisungssystemen, bevor sich einer Analyse der einzelnen Tatbestandsmerkmale 
der Legaldefinition des Zahlungsauslösedienstes (§  1 Abs.  33 ZAG) zugewendet 
wird. §  4 widmet sich sodann auf Grundlage der in §  3 gewonnenen Erkenntnisse 
einem umfassenden Praxisüberblick über die am Markt vertretenen, als Zahlungs-
auslösedienstleister in Betracht kommenden Akteure.
§  5  enthält  eine  Einordnung  der  Zahlungsauslösedienstleister  in  das Norm-

gefüge  des BGB,  bevor  sich  schließlich  §  6  den Rechtsbeziehungen  bei  Zah-
lungsvorgängen unter Beteiligung von Zahlungsauslösedienstleistern im Einzel-
nen widmet. §  7 befasst sich mit der – auch zivilrechtlich bedeutsamen – Pflicht 
zur starken Kundenauthentifizierung aus §  55 ZAG.
§  8  und  §  9  schließlich  betrachten Zahlungsauslösedienstleister  im Rahmen 

des Geldwäsche- und des Glücksspielrechts.
Abschließend erfolgt eine Zusammenfassung der zuvor erarbeiteten Ergebnis-

se und ein Ausblick auf die künftige Entwicklung der Zahlungsauslösedienstleis-
ter und Anregungen zur Verbesserung des bestehenden Rechtsrahmens.

15  Der  Kontoinformationsdienstleister  findet  im  Rahmen  dieser  Untersuchung  nur  aus-
nahmsweise Erwähnung, muss aber wegen der gemeinsamen gesetzlichen Einführung mit den 
Zahlungsauslösedienstleistern. und der gemeinsamen Zusammenfassung unter dem Oberbe-
griff der dritten Zahlungsdienstleister berücksichtigt werden.
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Dritte im Zahlungsverkehr





§  1 Überblick, Begriffsbestimmungen, Hintergrund

A. Der Begriff des dritten Zahlungsdienstleisters

Wie eingangs erwähnt, werden Zahlungsauslösedienstleister und Kontoinforma-
tionsdienstleister zusammenfassend oft als dritte Zahlungsdienstleister (oder sel-
tener auch als Drittdienstleister) bezeichnet.

I. Gesetzliche Grundlage

Die Bezeichnung der dritten Zahlungsdienstleister als „Dritte“ findet dabei keine 
Grundlage in (geltenden) Rechtsnormen.1 Weder in der Zweiten Zahlungsdienste-
richtlinie, noch im Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG), im Einführungsge-
setz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB) oder im Bürgerlichen Gesetzbuch 
(BGB) findet sich der Oberbegriff des dritten Zahlungsdienstleisters, sondern es 
sind stets nur jeweils einzeln entweder der Zahlungsauslösedienstleister oder der 
Kontoinformationsdienstleister adressiert.

Ursprünglich hätte der Begriff des dritten Zahlungsdienstleisters allerdings 
beinahe Eingang in gesetzliche Regelungen gefunden.2 So enthielt der Kommis-
sionsvorschlag  für die Zweite Zahlungsdiensterichtlinie  (COM[2013] 5473) in 
Art.  4 Nr.  11 noch die Legaldefinition eines dritten Zahlungsdienstleisters:

„Für die Zwecke dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck:

Nr.  11 „dritter Zahlungsdienstleister“: Zahlungsdienstleister, die in Anhang I Nummer 7 ge-
nannte gewerbliche Tätigkeiten ausüben“. 

In Anhang I Nummer 7 des Kommissionsvorschlages für die Zweite Zahlungs-
diensterichtlinie (COM[2013] 5474) waren sodann Zahlungsauslösedienste und 
Kontoinformationsdienste mit folgender Beschreibung als Zahlungsdienste auf-
geführt:

1 So auch: Omlor, ZEuP 2021, 821 (823).
2 Darauf weist ebenfalls hin: Rennig, Finanztechnologische Innovationen im Bankaufsichts-

recht, 2022, S.  293.
3 Europäische Kommission, COM(2013) 547 vom 24.07.2013, S.  39.
4 Europäische Kommission, COM(2013) 547 vom 24.07.2013, S.  94.
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„Nr.  7:  Im  Zusammenhang mit  dem  Zugang  zu  Zahlungskonten  stehende Dienste,  die  von 
 einem anderen Zahlungsdienstleister als dem kontoführenden Zahlungsdienstleister erbracht 
werden in Form von

1. Zahlungsauslösediensten

2. Kontoinformationsdiensten“.

Entsprechend fand der Begriff des dritten Zahlungsdienstleisters in vielen Nor-
men des Kommissionsvorschlags Verwendung  (z. B. Art.  58 Nr.  2  [Zugang  zu 
Informationen über Zahlungskonten durch dritte Zahlungsdienstleister und Nut-
zung dieser Information]; Art.  63 Nr.  2 [Anzeige nicht autorisierter oder fehler-
haft ausgeführter Zahlungsvorgänge]; Art.  64 [Nachweis und Authentifizierung 
und Ausführung  von Zahlungsvorgängen]). Der Begriff  des  dritten Zahlungs-
dienstleisters wurde jedoch im weiteren Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens 
aus dem Entwurf gestrichen und fand somit keinen Eingang in die finale Fassung 
der Zweiten Zahlungsdiensterichtlinie.5 Der Grund für die Streichung des Be-
griffs des dritten Zahlungsdienstleisters aus dem Text der Richtlinie dürfte darin 
liegen, dass aufgrund der grundlegenden Unterschiede zwischen Zahlungsaus-
lösediensten und Kontoinformationsdiensten die Zusammenfassung unter einem 
Begriff gesetzgeberisch ungenau wäre und damit zu Verständnisschwierigkeiten 
und Rechtsunsicherheit geführt hätte. So sind zahlreiche Normen, die im Kom-
missionsvorschlag für die Zweite Zahlungsdiensterichtlinie6  (dort  z. B. Art.  63 
Nr.  2 [Anzeige nicht autorisierter oder fehlerhaft ausgeführter Zahlungsvorgän-
ge]) bzw. in der durch das Parlament geänderten Fassung des Kommissionsvor-
schlags7  (dort  z. B. Art.  4  Nr.  18  [Legaldefinition  Zahlungsauftrag])  noch  den 
dritten Zahlungsdienstleister und damit definitorisch auch den Kontoinformati-
onsdienstleister adressieren, ihrem Inhalt nach nicht auf Kontoinformations-
dienste anwendbar, weil sie die Durchführung von Zahlungsvorgängen betreffen, 
an welchen Kontoinformationsdienstleister in keiner Weise beteiligt sind.8

5  In der Stellungnahme der Europäischen Zentralbank vom 05.02.2014, ABl. EU Nr. C 224, 
S.  1 vom 15.07.2014 und dem Standpunkt des Europäischen Parlaments zum Kommissionsvor-
schlag (Abänderungen) vom 03.04.2014, ABl. EU Nr. C 408, S.  429 vom 30.11.2017 wurde der 
Begriff des dritten Zahlungsdienstleisters noch verwendet. In dem Standpunkt des Europäi-
schen Parlaments, festgelegt in der ersten Lesung vom 08.10.2015 (TC1-COD[2013] 0264), 
abgerufen am 04.03.2024 unter: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TC1-COD-
2013- 0264_DE.pdf und in der Zweiten Zahlungsdiensterichtlinie ist der Begriff des dritten 
Zahlungsdienstleisters dagegen nicht mehr enthalten.

6 Europäische Kommission, COM(2013) 547 vom 24.07.2013,
7  Standpunkt des Europäischen Parlaments zum Kommissionsvorschlag (Abänderung) vom 

03.04.2014, ABl. EU Nr. C 408, S.  429 vom 30.11.2017.
8 Aus demselben Grund (da Kontoinformationsdienstleister keine Zahlungsvorgänge aus-

lösen oder ausführen) wurde die Anwendung der §§  675c–676c BGB auf Kontoinformations-

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TC1-COD-2013-0264_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TC1-COD-2013-0264_DE.pdf
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II. Juristischer Sprachgebrauch

Im juristischen Sprachgebrauch hat sich der Begriff des dritten Zahlungsdienst-
leisters jedoch als Oberbegriff für Zahlungsauslösedienstleister und Kontoinfor-
mationsdienstleister fest etabliert.9 Die Bezeichnung ist darauf zurückzuführen, 
dass die Drittdienstleister ihrem Geschäftsmodell nach in dem typischen Geprä-
ge eines Mehrpersonenverhältnisses bei der Erbringung von Zahlungsdiensten 
als  „Dritte“  hinzutreten,  also  keine  kontoführenden  Zahlungsdienstleister  des 
Zahlers oder des Empfängers sind (und nach der Legaldefinition auch nicht sein 
dürfen, §  1 Abs.  33 ZAG), sondern Dienstleistungen erbringen, die neben oder 
zwischen die Dienstleistungen der beiden, üblicherweise an einem Zahlungsvor-
gang beteiligten, kontoführenden Zahlungsdienstleister treten.10 Für dieses Ver-
ständnis der Begriffsherkunft sprechen zudem auch systematische Erwägungen: 
In der ursprünglichen Fassung der Zweiten Zahlungsdiensterichtlinie in Form 
des zuvor erörterten Kommissionsvorschlages, ging dem Art.  4 Nr.  11, der den 
Begriff des dritten Zahlungsdienstleisters noch explizit enthielt, Art.  4 Nr.  10 mit 
der Legaldefinition des „kontoführenden Zahlungsdienstleisters“ voraus.11 Der 
Begriff des dritten Zahlungsdienstleister entwickelte sich insoweit ersichtlich in 
Abgrenzung zu dem kontoführenden Zahlungsdienstleister.12

III. Zahlungsauslösedienstleister 

Zahlungsauslösedienste finden vor allem bei der Zahlung im Online-Handel An-
wendung.13 Auf der Internetseite des Händlers wird der Zahlungsauslösedienst – 
oftmals neben anderen Bezahlvarianten wie Kreditkartenzahlung oder Vorkasse-
überweisung – dem Kunden bzw. Zahler zur Abwicklung der Zahlung angebo-
ten.14 Der Zahlungsauslösedienstleister stellt eine Softwarebrücke zwischen der 
Internetseite des Händlers und dem Online-Banking-System des kontoführenden 

dienstleister durch §  675c Abs.  4 BGB  in Umsetzung des Art.  33 Abs.  2 Hs.  2 PSD2 ausge-
schlossen, siehe BT-Drucks. 18/11495, S.  81.

9 Baumann,  GWR  2014,  493  (495); Kunz,  CB  2016,  457; Linardatos, WM  2014,  300; 
 Terlau,  jurisPR-BKR 2/2016, Anm.  1; BKartA, Beschluss v. 29.06.2016 – B 4-71/10, WuW 
2016, 548; Rennig, Finanztechnologische Innovationen im Bankaufsichtsrecht, 2022, S.  293.

10 Staudinger/Omlor  (2020) §  675c Rn.  27, 34; Schäfer/Omlor/Mimberg/Mimberg (2021) 
§  1 ZAG Rn.  180, 570; Harmann, BKR 2018, 457 (460).

11 Europäische Kommission, COM(2013) 547 vom 24.07.2013, S.  39.
12 So wohl auch: Hingst/Lösing, Zahlungsdiensteaufsichtsrecht (2015), §  6 Rn.  114.
13 Böger, in: Bankrechtstag 2016 (2017), S.  193 (263); Conreder, in: Möslein/Omlor, FinTech- 

Handbuch (3.  Aufl. 2024), §  21 Rn.  11.
14 Böger, in: Bankrechtstag 2016 (2017), S.  193 (263).
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Zahlungsdienstleisters des Kunden/Zahlers her.15 Der Kunde/Zahler wird da-
bei – je nach Anbieter – von der Internetseite des Händlers entweder direkt auf 
die Online-Banking-Umgebung seines kontoführenden Zahlungsdienstleisters 
weitergeleitet oder auf die Internetseite des Zahlungsauslösedienstleisters. In 
beiden Fällen wird der Kunde/Zahler zunächst aufgefordert, das Konto, mit wel-
chem er bezahlen will – etwa durch Eingabe des kontoführenden Zahlungsdienst-
leisters, der Kontonummer, IBAN oder einer Kundennummer – zu identifizieren. 
Sodann fragt der Zahlungsauslösedienstleister die Zugangsdaten zum Online- 
Banking zu dem Konto des Kunden/Zahlers, inklusive der personalisierten Si-
cherheitsmerkmale (z. B. PIN, TAN), ab. Je nach Anbieter erfolgt dann mithilfe 
der Zugangsdaten ein Kontozugriff unmittelbar auf der Seite des kontoführenden 
Zahlungsdienstleisters oder der Zahlungsauslösedienstleister leitet die Daten von 
seiner Seite an den kontoführenden Zahlungsdienstleister weiter. Im Online-Ban-
king-System des kontoführenden Zahlungsdienstleisters wird dann durch Einga-
be einer TAN durch den Kunden/Zahler – entweder unmittelbar auf der Seite des 
kontoführenden Zahlungsdienstleisters oder auf der Seite des Zahlungsauslöse-
dienstleisters, welcher diese an den kontoführenden Zahlungsdienst leister wei-
terleitet – eine Überweisung an den Händler ausgelöst. Anschließend leitet der 
Zahlungsauslösedienstleister den Kunden/Zahler wieder zur Internetseite des 
Händlers zurück und informiert den Händler über die Auslösung des Zahlungs-
vorgangs.
Von den zahlreichen Anbietern auf dem Markt wird als das häufigste – weil 

wohl bekannteste – Beispiel für Zahlungsauslösedienste die Sofortüberweisung 
genannt. PayPal ist dagegen – trotz auf den ersten Blick ähnlicher Funktionswei-
se – kein Zahlungsauslösedienst.16 Für Kunden hat die Nutzung eines Zahlungs-
auslösedienstes im Wesentlichen den Vorteil, dass sie, auch ohne Inhaber einer 
Kreditkarte17 zu sein, schnell und einfach bezahlen können und ihnen somit mehr 
Möglichkeiten zur Zahlung im Internet zur Verfügung stehen. Vorteilhaft für den 
Händler, der auch die Kosten dieser Bezahlvariante trägt, ist dagegen, dass sie 
zumeist günstiger ist als andere, vor allem aber, dass er Gewissheit über die Er-
teilung des Zahlungsauftrags erhält, was wiederum den Vorteil für beide Parteien 
hat, dass das Geschäft durch sofortige Versendung der Ware schneller abgewi-
ckelt werden kann.18

15 Bauer/Glos, DB 2016, 456 (458).
16 Omlor, in: Rott/Tonner, Online-Vermittlungsplattformen (2018), §  6 Rn.  3 ff.; Werner, in: 

Kümpel/Mülbert/Früh/Seyfried (6.  Aufl. 2022), Rn.  4.972 ff.
17  Etwa 60  % der EU-Bürger haben keine Kreditkarte, vgl. Europäische Kommission, Pay-

ment Services Directive: Frequently Asked Questions (12.01.2018), abgerufen am 04.03.2024 
unter: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_15_5793.

18 Conreder, in: Möslein/Omlor, FinTech-Handbuch (3.  Aufl. 2024), §  21 Rn.  16.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_15_5793
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NFC siehe auch Near field communication

Online-Banking
–  Begriff  73–75
–  Funktionsweise  75–80
–  Rechtsrahmen  72 f.

Paydirekt  26, 65, 167–184, 187
PayPal  189–198
personalisierte Sicherheitsmerkmale  96, 
115, 129

Proximity Payment  200
Push- und Pullzahlung  37, 118–125

Regressanspruch 310
Regulatory Technical Standards  337
Remote Payments  200
Request to Pay (RTP)  212–220, 377

Schnittstelle
– dedizierte 84
– Verbraucherschnittstelle 82
Screen Scraping 83
SEPA  17
Sofort GmbH siehe Sofortüberweisung
Sofortüberweisung  10, 65 f., 161–163, 187, 
200, 205, 381

Starke Kundenauthentifizierung
–  Allgemein  54, 66, 92, 115, 245, 337 f.
–  Zahlungsauslösedienstleister  93, 96, 

338–344
Statistik
–  Europäische Zentralbank  19
–  Internetbezahlverfahren  25 f.
–  Online-Banking  27, 72
–  Überblick Zahlungsverkehrsmarkt  159
– Zahlungsinstrumente 21 f.
Stellvertreter  126–135 
Strong Customer Authentication siehe 
Starke Kundenauthentifizierung

Surchargingverbot 321

Technischer Dienstleister  115–117
Treuhand  139

Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten 
Dritter 302

Vertrag zugunsten Dritter  259 f.
Vertragsschluss  271

Zahlungsauftrag  89–91
Zahlungsauslösung siehe Auslösung  

einer Zahlung
Zahlungsdienst
–  Begriff  38–42, 225 f.
Zahlungsdienstevertrag 232–234
– Einzelzahlungsvertrag 234, 239, 253, 
268, 270

– Zahlungsdiensterahmenvertrag 233,  
269

Zahlungsdienstleister
– Begriff 226
– dritter Zahlungsdienstleister siehe auch 

dritter Zahlungsdienstleister
–  kontoführender  226, 296
Zahlungsempfänger  315
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Zahlungskonto  137
– bei einem anderen Zahlungsdienstleister  
137 f.

–  E-Geld-Konto als Zahlungskonto  192
– in oder unter fremdem Namen 138 f.
–  Online-Zugänglichkeit  139–141

Zweite Zahlungsdiensterichtlinie
–  Geschichte  15–17
– Umsetzung 57, 241–243
–  Ziele  2, 45
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